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Planfassung für die Genehmigung

Flächennutzungsplan der Stadt Trebsen
1. Änderung in mehreren Bereichen
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Verfahrensvermerke

4. Der Stadtrat hat am 26.10.2021 den Entwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans mit
der Begründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 30.09.2021 gebilligt und
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Auslegung beschlossen (Beschluss SR/24/2021).

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden und
die Umweltverbände wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 08.11.2021 bis zum
15.12.2021 mit dem Entwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans beteiligt.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

6. Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 30.09.2021 und
die Begründung (einschließlich Umweltbericht) sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltrelevanten Stellungnahmen haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
20.11.2021 bis zum 07.01.2022 während der Dienststunden im Rathaus Trebsen, Markt 13,
Raum 21 (Bauamt) zur Einsicht öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung sowie Angaben dazu, welche umweltbezogenen Informationen
verfügbar sind, sind mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im Amtsblatt
Nr. 11/2021 vom 12.11.2021 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

7. Der Stadtrat hat die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (§§ 3 Abs. 2
und 4 Abs. 2) vorgebrachten Anregungen am ……….. geprüft und eine Abwägungs-
entscheidung getroffen. Das Ergebnis ist mit Schreiben vom …….. mitgeteilt worden.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

8. Der Stadtrat hat am …………. den Feststellungsbeschluss zur 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplans gefasst. Die Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans
einschließlich Umweltbericht wurde mit Beschluss des Stadtrates vom gleichen Tage
gebilligt.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

9. Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Stelle,
bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von Jedermann eingesehen werden
kann, um über den Inhalt Auskunft zu erhalten, sind gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf
die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 und 2 BauGB) hingewiesen worden.
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans in mehreren Bereichen ist mit Veröffentlichung
im Amtsblatt Nr. ……… am …………… in Kraft getreten.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

10. Ausfertigungsvermerk
Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans in mehreren Bereichen wird hiermit ausfertigt.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

1. Der Stadtrat hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB in seiner Sitzung am
03.11.2020 den Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplans in mehreren Bereichen gefasst (Beschluss SR/31/2020).
Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt Nr. 11/2020 vom 13.11.2020 ortsüblich
bekannt gemacht.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist mit dem
Vorentwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans im Zeitraum vom 04.01.2021 bis zum
05.02.2021 erfolgt.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berührt sein könnte, sowie die Umweltverbände wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
im Zeitraum vom 02.12.2020 bis zum 25.01.2021 frühzeitig beteiligt.

Trebsen, ... Siegel Müller, Bürgermeister
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